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VorWort

Mit der Festschrift zum 65. Geburtstag von Eberhard Stilz soll ein Jurist gewürdigt wer-
den, der über viele Jahre und in zahlreichen Funktionen, zuletzt als Präsident des Staatsge-
richtshofs für das Land Baden-Württemberg und als Präsident des oLG Stuttgart, sowohl 
die Justiz in Baden-Württemberg und in Sachsen als auch die rechtsprechung zum Verfas-
sungsrecht Baden-Württembergs und zum deutschen Aktienrecht ganz wesentlich geprägt 
hat. 

Am 30. Mai 1949 in dem beschaulichen und seit 1971 einen Stadtteil von Steinheim an 
der Murr bildenden Kleinbottwar geboren, begann Eberhard Stilz nach seinem Abitur am 
Mörike-Gymnasium in Ludwigsburg, dem Studium der rechtswissenschaften und der Phi-
losophie an der Eberhard Karls Universität tübingen sowie dem anschließenden referenda-
riat am oLG Stuttgart seine Karriere am 2. Januar 1976 als richter bei dem LG tübingen. 
Noch im selben Jahr erfolgte die Abordnung an das Justizministerium Baden-Württemberg, 
wo Eberhard Stilz erfolgreich zunächst in der Abteilung Justizvollzug und sodann in der Ab-
teilung Personal, organisation, haushalt wirkte, bis ihm am 1. August 1990 die Leitung des 
Koordinierungsausschusses für den Aufbau der Justiz in Sachsen und – unmittelbar mit der 
Wiedervereinigung – das Amt des Staatssekretärs im Staatsministerium der Justiz des Frei-
staats Sachen (und damit nicht weniger als der Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz in Sach-
sen) übertragen wurden. Nach zwei Jahren erfolgreichen Wirkens in Sachsen zog es den 
Familien menschen – Eberhard Stilz ist verheiratet und hat drei Kinder – zurück nach Ba-
den-Württemberg. Der Ernennung zum Vorsitzenden richter am oLG Stuttgart folgten – 
jeweils im Abstand von zwei Jahren – die Leitung der für haushalt, Verwaltung, Personal, 
recht und Medien zuständigen Abteilung i des Staatsministeriums Baden-Württemberg 
(1994) und die Ernennung zum Präsidenten des oLG Stuttgart unter gleichzeitiger über-
nahme des – für das Gesellschaftsrecht zuständigen – 20. Zivilsenats des oLG Stuttgart 
(1996). im Jahr 2000 wurde Eberhard Stilz zum Mitglied des Staatsgerichtshofs für das Land 
Baden-Württemberg gewählt, gut zwei Jahre darauf zu dessen Präsidenten.

Die erhebliche Erweiterung des Aufgabenbereichs, die der Staatsgerichtshof mit der zum 
1. April 2013 erfolgten Einführung der Landesverfassungsbeschwerde erfahren hat, haben 
Eberhard Stilz Anlass gegeben, bereits zum Ende des Jahres 2012 aus dem oLG Stuttgart 
auszuscheiden. Justizminister Stickelberger hat in seiner rede aus Anlass der Verabschie-
dung von Eberhard Stilz als Präsident des oLG Stuttgart nur zum Ausdruck gebracht, was 
alle Kenner der Szene und Weggefährten des Jubilars wissen, dass nämlich die 16 Jahre, in 
denen Eberhard Stilz an der Spitze des oLG Stuttgart stand, für die baden-württembergi-
sche Justiz ein Glücksfall waren. 

Seine zahlreichen Funktionen in wissenschaftlichen, literarischen und sozialen Einrich-
tungen, darunter das Amt des Kurators der robert Bosch Stiftung Gmbh, die Mitglied-
schaft in der Wüstenrot Stiftung e.V. und die tätigkeit als Vorstand der Juristischen Gesell-
schaft tübingen e.V., hat Eberhard Stilz im übrigen nicht nur beibehalten, sondern durch 
die im März 2013 übernommene Präsidentschaft Stiftung Weltethos eindrucksvoll erwei-
tert. Wer Eberhard Stilz kennt, weiß, dass er derlei Ämter und Funktionen allein aus inter-
esse an der Sache übernimmt; nicht umsonst trug seine Antrittsrede als Präsident der Stif-
tung Weltethos den schnörkellosen titel „Weshalb mir die Stiftung Weltethos so wichtig 
ist“. 

Bei alledem findet Eberhard Stilz Zeit und Muße für schriftstellerische tätigkeit. Allseits 
bekannt und geschätzt ist der 2007 in erster und 2010 in zweiter Auflage erschienene zwei-
bändige Kommentar zum AktG, der sich, von Eberhard Stilz gemeinsam mit Gerald Spind-
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ler herausgegeben, zu einem erfolgreichen und unverzichtbaren ratgeber für Wissenschaft 
und Praxis zu allen Fragen des Aktienrechts entwickelt hat und dem gewiss noch viele 
Neuauflagen bevorstehen. hinzu kommen zahlreiche Aufsätze insbesondere, aber nicht nur 
zum Aktien- und zum Umwandlungsrecht, mithin zu den Materien, die Eberhard Stilz zu-
gleich durch wegweisende Urteile „seines“ 20. Zivilsenats des oLG Stuttgart ganz wesent-
lich mitgestaltet hat. 

Die vorliegende Festschrift soll die in den verschiedenen beruflichen Stationen und Äm-
tern sowie literarischen Äußerungen des Jubilars gepflegten rechtsgebiete widerspiegeln 
und enthält deshalb zu rund zwei Drittel Beiträge zu gesellschaftsrechtlichen Fragen und im 
übrigen Beiträge zu Fragen des Verfassungs- und Verfahrensrechts. herausgeber und Auto-
ren, die sich Eberhard Stilz durchweg sehr verbunden fühlen, wünschen ihm ungebrochene 
Schaffenskraft und Schaffensfreude. 

Göttingen, München, im Dezember 2013  Die herausgeber 
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